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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 30. Oktober 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/201020_corona_ 
aenderungsverordnung_schulen.html erfolgt.

Landesverordnung  
zur Änderung der Schulen-Coronaverordnung*)

Vom 30. Oktober 2020
Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1385), in Verbindung mit § 12 Absatz 1 
Satz 1 der Corona-Bekämpfungsverordnung vom 
1. Oktober 2020 (ersatzverkündet am 1. Oktober 
2020 auf der Internetseite https://www.schleswig-
holstein.de/DESchwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/
Landesverordnung_Corona.html) verordnet das Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Artikel 1 
Änderung der Schulen-Coronaverordnung

Die Schulen-Coronaverordnung vom 6. Oktober 2020 
(ersatzverkündet am 6. Oktober 2020 auf der In-
ternetseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/ 
Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/corona_verordnung 
_schulen.html) wird wie folgt geändert:
1. In § 2 werden die Absätze 3 und 4 gestrichen.
2.  In § 3 wird Absatz 3 gestrichen.
3.  In § 4 wird Absatz 3 gestrichen.
4.  Folgender neuer § 5 wird eingefügt:

„§ 5 
Erweiterte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht in 
der Zeit vom 1. bis zum 30. November 2020

(1) In der Zeit vom 1. bis zum 30. November 
2020 gilt eine erweiterte Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung wie folgt:

1. für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundar-
stufe I entfällt die Ausnahme von der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Un-
terrichtsraum gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 1; 
sie sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung nur dann ausgenommen, 
wenn bei Prüfungen und mündlichen Vorträ-
gen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen eingehalten wird;

2. für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundar-
stufe I entfällt die Ausnahme von der Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf 
dem Schulhof und in der Mensa gemäß § 2 
Absatz 2 Nummer 2; sie sind von der Pflicht 

zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nur 
dann ausgenommen, soweit ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
eingehalten wird;

3. für Schülerinnen und Schüler ab der Sekun-
darstufe I sowie die sie begleitenden Personen 
entfällt die Ausnahme von der Pflicht zum Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei schuli-
schen Veranstaltungen außerhalb des Schul-
geländes gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 2; sie 
sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung nur dann ausgenommen, 
soweit sie Sport ausüben oder ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
eingehalten wird;

4. für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundar-
stufe I entfällt die Ausnahme von der Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
auf Schulwegen zwischen Bus- oder Bahn-
haltestellen und der Schule gemäß § 4 Ab-
satz 2; sie sind von der Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung nur dann aus-
genommen, soweit ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen außerhalb 
des eigenen Haushalts eingehalten wird.

(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur gibt auf seiner Internetseite unter www.
schleswig-holstein.de/maskenpflicht-schule die 
Kreise und kreisfreien Städte bekannt, in denen laut 
Feststellung des Robert Koch-Institutes eine Zahl an 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
von 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sie-
ben Tagen (7-Tagesinzidenz) überschritten wird oder 
vor weniger als sechs Tagen noch überschritten 
worden ist. In diesen bekannt gegebenen Kreisen 
und kreisfreien Städten finden die Regelungen des 
Absatzes 1 ab dem Tag der erstmaligen Nennung 
bis zum Ablauf des Tages der letztmaligen Nennung 
auch für die Primarstufe Anwendung.“

5. Die bisherigen §§ 5 bis 8 werden die §§ 6 bis 9.

6. In § 6 Absatz 1 erhält die Nummer 2 folgende 
Fassung:

„2. mit Zustimmung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters in bestimmten Unterrichtseinhei-
ten mit den pädagogischen Erfordernissen 
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und den Zielen des Unterrichts nicht ver-
einbar ist, soweit hierdurch Ereignisse und 
Aktivitäten mit potentiell erhöhter Infektions-
gefährdung, wie insbesondere gemeinsames 
Singen, nicht befördert werden.“

7. § 7 erhält folgende Fassung:

„§ 7 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Aus-
nahmen von den Geboten und Verboten aus §§ 2 
bis 5 genehmigen, soweit die dadurch bewirkten 
Belastungen im Einzelfall eine besondere Härte 
darstellen und die Belange des Infektionsschutzes 
nicht überwiegen.

(2) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von 
den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 5 an-
ordnen, soweit die Neuinfektionen auf ein klar 

eingrenzbares Ausbruchsgeschehen zurückzu-
führen sind.

(3) Die Befugnis der zuständigen Behörden, wei-
tergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektio-
nen nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, 
bleibt von dieser Verordnung unberührt.“

8. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird gestrichen.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Sie tritt mit Ablauf des 18. Dezember 2020 
außer Kraft.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 30. Oktober 2020
K a r i n  P r i e n

Ministerin
für Bildung, Wissenschaft und Kultur


